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Leistungsausschluss nach § 7 Abs. 4 SGB II bei stat ionärer Unterbringung 
Urteil des BSG vom 05.06.2014, Az. B 4 AS 32/13 R 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

die o.g. Entscheidung des BSG liegt mittlerweile schriftlich vor. Ich habe sie als Anlage 1  bei-
gefügt. 

Auf der Mitgliederversammlung vom 03.11. bis 05.11.2014 in Bayreuth ist die Entscheidung 
kurz beraten worden. Es zeichnete sich dort die Tendenz ab, der Position der BAG Woh-
nungslosenhilfe zu folgen (s. Anlage 2 ). 

Der Landeswohlfahrtsverband Hessen prüft, das bereits erlassene Rundschreiben vom 
23.01.2014 zu ändern bzw. anzupassen. 

Die Landschaftsverbände in NRW haben sich gegenüber dem Ministerium für Arbeit, Integra-
tion und Soziales in NRW zur Entscheidung geäußert. Sie kommen im Ergebnis zu einer ver-
gleichbaren Bewertung, wie die BAG Wohnungslosenhilfe. Das Schreiben der Landschafts-
verbände vom 17.11.2014 habe ich als Anlage 3  beigefügt. 

Die Entscheidung ist auch von der Konferenz der Obersten Landessozialbehörden (KOLS) 
thematisiert worden. Es wird derzeit abgestimmt, sich mit einem Schreiben an das BMAS zu 
wenden, damit die Bewertung der Sozialhilfeträger bei der Anpassung der „Fachlichen Hin-
weise“ der Bundesagentur für Arbeit zu § 7 Abs. 4 SGB II berücksichtigt werden kann. 
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BAGüS 
Bundesarbeitsgemeinschaft  
der überörtlichen Träger der Sozialhilfe 

Am 03.12.2014 hat der 14. Senat des BSG einen vergleichbaren Sachverhalt entschieden. Er 
kommt nach dem vorliegenden Terminbericht zum gleichen Ergebnis, wie der 4. Senat in der 
o.g. Entscheidung. Den Terminbericht über die Verhandlung vom 03.12.2014 habe ich als 
Anlage 4  beigefügt. Ich verweise auf die laufende Nr. 2 des Berichtes. 

Über weitere Entwicklungen in der Angelegenheit werde ich Sie unterrichten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
gez.: 
Matthias Krömer 


